
Institut für ökologische 

Forschung und Planung GmbH 

Landtag Mecklenburg-Vorpommern, 8. Wahlperiode

Ausschuss für Klimaschutz, Landwirtschaft und Umwelt

Öffentliche Anhörung, Schwerin, den 09.05.2022

„Unterhaltung und Sanierung Gewässer zweiter Ordnung in 

Mecklenburg-Vorpommern und deren Finanzierung“

Dr. rer. nat. Dr. agr. Dietmar Mehl

Geschäftsführer, Diplom-Hydrologe

Öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger für Gewässerschutz

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

für Naturschutz und Landschaftspflege

biota – Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH

18246 Bützow, Nebelring 15  www.institut-biota.de



Institut für ökologische 

Forschung und Planung GmbH 

Institut für ökologische 

Forschung und Planung GmbH 

2

Ausführliche Beantwortung des Fragenkatalogs mit Stand 

05.05.2022; per Email an Ausschuss übersandt

Hier kurzer Überblick…

1. Wie hoch ist der Investitionsbedarf für die Instandsetzung und 

Unterhaltung unterirdischer Gewässer zweiter Ordnung in den 

kommenden 10 Jahren?

• Diese Frage kann der Sachverständige nicht auf Grund eigener Erhebungen 

oder Untersuchungen beantworten. 

• Verwiesen wird daher auf entsprechende, auf der Zuarbeit oder Mitwirkung 

durch die Wasser- und Bodenverbände (WBV) M-V basierende 

Zahlenangaben von LM (2020) bzw. LV WBV M-V (2020).

• Die aktuelle Zahl der Länge verrohrter Gewässer 2. Ordnung 

entsprechend § 48 LWaG liegt bei 7.145 km, wovon hinsichtlich der Schäden 

nahezu 50 % als dringend sanierungsbedürftig (mittlere und hohe Schäden) 

eingeschätzt werden (LV WBV M-V 2020).

LM (2020): Gewässerunterhaltung sichern/unterirdische Wasserläufe instand setzen. – Bericht zur Drs. 

7/3048 zur Vorlage im Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt, Ministerium für Landwirtschaft und 

Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, 40 S.

LV WBV M-V (2020): Öffentliches Expertengespräch mit dem Agrarausschuss des Landtages 

Mecklenburg-Vorpommern am 04.06.2020. – Präsentation des Landesverbandes der Wasser- und 

Bodenverbände Mecklenburg-Vorpommern.
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1. Wie hoch ist der Investitionsbedarf für die Instandsetzung und 

Unterhaltung unterirdischer Gewässer zweiter Ordnung in den 

kommenden 10 Jahren?

• „In der Summe ergibt sich der von den WBV genannte Investitionsbedarf von 

1,7 Mrd. Euro.“ (LM 2020); es kann angesichts der aktuell gewaltigen 

Kostensteigerungen bei Bauprodukten und -leistungen davon ausgegangen 

werden, dass bereits jetzt ca. 20…25 % höhere Kosten anzusetzen wären, 

so dass der Gesamtbetrag bereits jetzt eher bei > 2. Mrd. € liegen dürfte.

• Welcher Teil des benötigten Finanzvolumens auf die nächsten 10 Jahre 

fallen würde, ist neben Aspekten der Priorisierung auch eine Frage der 

Fokussierung…Neben auf Weiterbetrieb orientierter Instandsetzung und 

Unterhaltung der Rohrleitungen sollten und müssen auch 

Handlungsoptionen (Alternativen) geprüft werden, die 

a) eine Öffnung von Rohrleitungen umfassen (aus Sicht Gewässer- und 

Naturschutz, insbesondere in Erfüllung der WRRL) sowie

b) auch auf einen Verschluss von Rohrleitungen (Abkopplung von 

Binnenentwässerungsgebieten, Verbesserung des 

Landschaftswasserhaushalts, Reetablierung von Mooren aus WRRL-, 

Naturschutz- sowie Klimaschutzgründen) ausgerichtet werden (s. im 

Weiteren).

• Hier wäre der Einsatz entsprechender paralleler bzw. zusätzlicher 

Finanzierungsinstrumente möglich und denkbar.
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2. Welche Finanzierungsmöglichkeiten sehen Sie, um die Unterhaltung und 

Sanierung unterirdischer Gewässer zweiter Ordnung in Mecklenburg-

Vorpommern gewährleisten zu können?

• Hier sind mehrere Wege möglich, auch deren Kombination erscheint 

notwendig:

a) (angemessene) Erhöhung des Beitragsaufkommens innerhalb der 

Wasser- und Bodenverbände

b) Einsatz öffentlicher Fördermittel

 für wasserwirtschaftliche Zwecke, insbesondere 

 bei Entrohrungen zur Umsetzung der WRRL (Verbesserung 

Gewässerzustand, Erreichung der ökologischen Durchgängigkeit, 

vgl. OGewV)

 bei Verschluss von Rohrleitungen zur Verbesserung des 

Landschaftswasserhaushalts aus Gründen der WRRL

 Verbesserung Hochwasserschutz

 für Naturschutzziele

 bei Entrohrung für Biotopverbund und Verbesserung der 

Habitatqualität (insbesondere in Natura 2000-Gebieten)
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2. Welche Finanzierungsmöglichkeiten sehen Sie, um die Unterhaltung und 

Sanierung unterirdischer Gewässer zweiter Ordnung in Mecklenburg-

Vorpommern gewährleisten zu können?

b) Einsatz öffentlicher Fördermittel

 für synergistische Gewässer-, Natur, Boden- und/oder 

Klimaschutzziele

 bei Verschluss von Rohrleitungen zur Reetablierung von Mooren in 

ehemaligen Binnenentwässerungsgebieten (Treibhausgas (THG)-

Minderung, Landschaftswasserhaushalt, 

Grundwasseranreicherung, Stoff- und Wasserrückhalt)

c) Einsatz privater „Fördermittel“

 Finanzmittel von Umweltverbänden mittels spezifischer Programme 

(Geld stammt ursprünglich aus Industrie oder Handel zum freiwilligen 

Ausgleich von THG), wenn mit Rohrverschluss 

Moorwiedervernässungsprojekte umgesetzt werden können

 Ggf. Ausgleichsmaßnahmen bei Entrohrung (naturschutzrechtliche 

Ausgleichsregelung gemäß § 15 BNatSchG)
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3. Welche Maßnahmen müssten kurzfristig ergriffen werden, um die 

Finanzierung der Maßnahmen zur Sanierung und Unterhaltung der 

unterirdischen Gewässer zweiter Ordnung zu gewährleisten?

• s. insbesondere Antworten zu a) und b) unter Frage 2.

• Angemessen berücksichtigt werden muss bei Veränderungen an den 

Rohrleitungen, die rechtlich Gewässerausbautatbestände im Sinne der §§

67 ff. WHG darstellen, die Frage nach der finanziellen Belastbarkeit der 

ausbauverpflichteten Gemeinden (§ 68 Absatz 1 LWaG) und demzufolge 

einer (angemessenen) Kostenbeteiligung des Landes:

 „Legt der Ausbau den Gemeinden Lasten auf, die in keinem Verhältnis 

zu dem ihnen dadurch erwachsenen Vorteil und ihrer Leistungsfähigkeit 

stehen, so kann der Ausbau nur erzwungen werden, wenn das Land 

sich an der Aufbringung der Kosten angemessen beteiligt und 

dadurch eine ausreichende Entlastung entsteht.“ (§ 68 Absatz 2 

LWaG).
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4. Wo sehen Sie besonderen Handlungsbedarf der Landesregierung, um die 

Unterhaltung und Sanierung der unterirdischen Gewässer zweiter 

Ordnung künftig zu sichern?

• Die Landesregierung sollte aus Sicht des Gutachters

a) über eine dahingehend aktive und zielführende Förderpolitik

nachdenken (vgl. b) zu Frage 2),

b) zielführende Rechtsänderungen erwägen,

c) im Rahmen der Fach- und Rechtsaufsicht agieren (vgl. z. B. Antwort 

a) zu Frage 1),

d) konzeptionell-strategisch helfen (vgl. auch Antworten zu Frage 5) 

sowie

e) einen Dialogprozess mit den Wasser- und Bodenverbänden über 

die zukünftigen Herausforderungen einschließlich Rohrleitungsthematik 

führen.
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4. Wo sehen Sie besonderen Handlungsbedarf der Landesregierung, um die 

Unterhaltung und Sanierung der unterirdischen Gewässer zweiter 

Ordnung künftig zu sichern?

• Zu b) Rechtsänderungen im LWaG könnten ggf. genutzt werden, um auch 

das große fachliche Problem der „Flächenfreihaltung“ an und über 

Rohrleitungen zu klären. 

• Sowohl für Zwecke der Gewässerunterhaltung, als auch erst recht für 

Zwecke des Gewässerausbaus sind Erreichbarkeit und 

Platzverfügbarkeit (notwendige „Baufreiheit“, auch zur Einhaltung des 

gesetzlichen Arbeitsschutzes und der Unfallverhütungsvorschriften der 

zuständigen Berufsgenossenschaft) von erheblicher, wenn nicht gar 

entscheidender Bedeutung bei verrohrten Gewässern.

• Chancen, bei der gemeindlichen Siedlungsentwicklung auf den Aspekt der 

Rohrleitungen und der nötigen Flächenfreihaltung zu achten, wurden häufig 

untätig vertan. Noch im Jahr 2001 wurde extra das 

Verkehrsflächenbereinigungsgesetz (VerkFlBerG) als Bundesgesetz 

erlassen, um bei öffentlich genutzten „Verkehrsflächen“ im Beitrittsgebiet 

(ehemalige DDR) Rechte gegenüber einem privaten Eigentümer ausüben zu 

können, entweder vergleichsweise günstiger Erwerb oder günstiges Entgelt 

für eine entsprechende Dienstbarkeit (§§ 3 ff. VerkFlBerG). 
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4. Wo sehen Sie besonderen Handlungsbedarf der Landesregierung, um die 

Unterhaltung und Sanierung der unterirdischen Gewässer zweiter 

Ordnung künftig zu sichern?

• Unter diese Verkehrsflächen fallen auch „Betten sonstiger oberirdischer 

Gewässer“ (§ 2, Abs. 2, S.2 VerkFlBerG), so dass die Möglichkeit bestanden 

hätte, wenigstens die Flächenkulisse des „Gewässerbettes“ im Rahmen des 

rückständigen Grunderwerbs oder durch Grunddienstbarkeit rechtlich zu 

sichern.

• Diese Rechtsgrundlage ist durch die Gemeinden offenkundig bezüglich 

der Gewässer nicht oder nur in sehr geringem Maße genutzt worden. 

Bedingt durch die in § 8 VerkFlBerG genannte Abschlussfrist 30. Juni 

2007 ist das Gesetz heute nicht mehr aktiv durch die Gemeinden 

anwendbar.

• Um hier zu fachlichen und rechtlichen Ansätzen zu gelangen, hatte der 

WBV„Untere Warnow-Küste“ ein Sachverständigengutachten anfertigen 

lassen, das u. a. fachliche und rechtliche Regelungserfordernisse, einen 

Vorschlag für ein Analyse- und Bewertungssystem zur Konkretisierung 

des Raumanspruches („Trassenbreite“) sowie die rechtlichen 

Regelungsmöglichkeiten thematisiert; diese beständen ggf. auch in 

diesbezüglich zielführenden LWaG- oder LBauO-Anpassungen.

Mehl, D. (2021): Sachverständigengutachten: Rohrleitungen an Gewässern 2. Ordnung - Erfordernisse der 

Flächenfreihaltung im Hinblick auf Unterhaltungsfragestellungen und Baufreiheit. – Dr. Dr. Dietmar 

Mehl als ö.b.v.SV für Gewässerschutz im Auftrag des Wasser- und Bodenverbandes Untere Warnow-

Küste, 66 S.



Institut für ökologische 

Forschung und Planung GmbH 

Institut für ökologische 

Forschung und Planung GmbH 

10

Thematik der Rohrleitungstrassen

Rohrleitungstrasse am Beginn der Arbeiten einer 

Leitungserneuerung (2014/2015 in der Gemeinde 

Börgerende), Planung/Bauleitung: Institut biota
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Ergebnis: Schätzmethodik, aus: Mehl (2021)
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Beispiele, Grafik aus: Mehl (2021)

Grundprinzipien und Raumbedarf bei Böschungsabtreppung mittels Bermen
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Ergebnis: Schätzmethodik für die Trassenbereite (TB)

TB (Tiefe der Grabensohle ≤ 3,00 m) = 2a + b + e + f + 2g + h [alle Angaben in m]

Alle bzw. ab 3,00 m Tiefe der Grabensohle ist eine Berme anlegen („Abtreppung“ der Böschung) 

(FBS 2008). Entsprechend ist in Abhängigkeit von der Tiefe der notwendigen Grabensohle t die 

Anzahl der notwendigen Bermenstufen (Bermenfaktor k) wie folgt zu ermitteln:

Bermenfaktor k = Tiefe t der notwendigen Grabensohle [m]/3,00 [m]

Der Bermenfaktor k ist mit der Summe aus f für die Arbeitsberme (5,00 m) und 1,50 m Breite für 

die gegenüberliegende Berme zu multiplizieren; die Breitensumme beträgt 6,50 m. Daraus ergibt 

sich für die Berechnung einer Trassenbreite (TB), bei angesetzter einseitiger Baustraße neben 

dem bauzeitlichen Graben und einer Tiefe t der Grabensohle > 3,00 m folgender 

Berechnungsansatz:

TB (Tiefe der Grabensohle > 3,00 m) = 2a + b + e + f + 2g + h + (k • 6,50 m) [alle Angaben in m]

mit k = t (in m)/3,00 m, abgerundet auf die ganze Zahl
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Aktuelle rechtliche Regelungsmöglichkeiten, aus: Mehl (2021)
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4. Wo sehen Sie besonderen Handlungsbedarf der Landesregierung, um die 

Unterhaltung und Sanierung der unterirdischen Gewässer zweiter 

Ordnung künftig zu sichern?

• Zu e) Aktuell lässt der Landesverband der Wasser- und Bodenverbände 

Mecklenburg-Vorpommern eine „Zukunftsstudie 2025+ der Wasser- und 

Bodenverbände in Mecklenburg-Vorpommern“ durch den bzw. im Hause 

des Sachverständigen erarbeiten, wobei die Ausarbeitungen in enger 

Abstimmung mit dem Landesverband und den WBV erfolgen.

 Zentraler Teil wird die Ableitung von strukturell-organisatorischen, 

rechtlichen sowie finanziellen Anforderungen und Empfehlungen 

sein; bei Vorliegen der Ergebnisse sollte vorzugsweise ein offener und 

konstruktiver Dialogprozess mit der Landesregierung geführt 

werden.
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5. Inwieweit erachten Sie die bereits seitens der Landesregierung 

eingeleiteten Maßnahmen als ausreichend, um eine Unterhaltung und 

Sanierung der unterirdischen Gewässer zweiter Ordnung und somit den 

Wasserabfluss zu gewährleisten?

• Das kann der Sachverständige nur teilweise beurteilen, u. a. da die künftigen 

Vorhaben und Schritte nicht oder nur unvollständig bekannt sind, im Hinblick 

auf die Finanzierung und mögliche Rechtsänderungen s. o.

• Das Land M-V fördert aber (und das ist in der Sache äußerst hilfreich) die 

Erarbeitung von „Studien zur Überlastung und bestimmenden 

Randbedingungen zur Öffnung von verrohrten Gewässern 2. Ordnung im 

Verbandsgebiet als regionaler Beitrag zur Umsetzung der Ziele der WRRL“, 

die im Auftrag von drei WBV (ein WBV hat sich zudem ohne Förderung 

angeschlossen) ebenfalls im Hause des Sachverständigen erarbeitet 

werden.
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5. Inwieweit erachten Sie die bereits seitens der Landesregierung 

eingeleiteten Maßnahmen als ausreichend, um eine Unterhaltung und 

Sanierung der unterirdischen Gewässer zweiter Ordnung und somit den 

Wasserabfluss zu gewährleisten?

• Auf der Basis digitaler Fachdaten zu den Gewässern (auch unter Nutzung 

von Daten des Landes), von Daten der WBV zu den Rohrleitungen sowie im 

Ergebnis abschätzender hydraulischer Berechnungen ist es Ziel der Studien 

(die in der Bearbeitung sehr fortgeschritten sind und deren Ergebnisse mit 

der Landesregierung aktuell abgestimmt werden), ein 

Bewertungsverfahren mit folgenden Komponenten zu entwickeln:

 Einwicklung von einzelleitungsspezifischen Indikatoren zur Bewertung 

 der von jeder Leitung ausgehenden Hochwassergefährdung 

(Hochwassergefährdungsfaktor)

 der Betroffenheit der angrenzenden Nutzung 

(Hochwasserrisikofaktor)

 des Potenzials für die WRRL-Zielerreichung des zugehörigen 

Wasserkörpers sowie des Potenzials für Natur-, Moor- und 

Klimaschutz (Handlungsoptionen)

 der Wirtschaftlichkeit von Öffnung oder Ersatz der Rohrleitung 

(Wirtschaftlichkeitsfaktor)
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5. Inwieweit erachten Sie die bereits seitens der Landesregierung 

eingeleiteten Maßnahmen als ausreichend, um eine Unterhaltung und 

Sanierung der unterirdischen Gewässer zweiter Ordnung und somit den 

Wasserabfluss zu gewährleisten?

 Erstellung und Anwendung eines ganzheitlichen Bewertungs- und 

Priorisierungssystems

 Anwendung auf alle Rohrleitungen des jeweiligen Verbandsgebietes

 Aufbereitung der Daten für jede Gemeinde im Verbandsgebiet 

 Zentraler Teil ist ein abschließendes Ampelsystem für die vier 

Handlungsoptionen „Öffnung“, „Verschluss“ „Austausch ohne“ bzw. 

„mit Kapazitätserweiterung“
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B1:   Flächenbetroffenheiten (Flächengröße)

B2:   Landnutzung Vorflutabstand

B3:   Risikofaktor

Einstufung

Priorität

Einstufung

Öffnung*

Einstufung

Verschluss*

Einstufung
Austausch 1 (ohne

Kapazitätserhöhung)

Einstufung
Austausch 2 (mit

Kapazitätserhöhung) 
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Wirtschaftlichkeit
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Nr Faktor

Indikator C

Öffnung

Indikator D

Verschluss

Indikator E

Austausch 1

Indikator F

Austausch 2

1 Landverfügbarkeit ↑ ↑ ↓ ↓

2 Wasserabhängige Landökosysteme ↑ ↑ ↓ ↓

3 Standfestigkeit Boden gem. Bodenarten ↑ ↓ ↑ ↑

4 Stoffliche Belastung des Gewässers ↑ ↑ ↓ ↓

5 Erfordernis WRRL (WRRL-Maßnahmen, FGSK) ↑ ↑ ↓ ↓

6 Haltungstiefe ↓ ↑ ↓ ↓

7 Häufigkeit der Überlastung ↑ - - - ↓ ↑

8 Schutzgebiete ↑ ↑ ↓ ↓

9 Nähe zu historischem Gewässer ↑ - - - - - - - - -

10 Abfluss aus dem Haltungseinzugsgebiet ↑ ↓ ↑ ↑

11 Potenzielle 

Vernässung/Standgewässerbildung 

↑ ↓ ↑ ↑

12 Bodenwertigkeit im Trassenverlauf ↓ ↑ ↑ ↑

13 Bodenwertigkeit in der Vernässungsfläche ↑ ↓ ↑ ↑

14 Potenzieller Klimanutzen ↓ ↑ ↓ ↓

15 Historische Binnenentwässerungsgebiete ↓ ↑ ↓ ↓

16 HW-Risiko für pot. Binnenentwässerungsgeb. Zusatzfaktor ohne differenzierte Polung

G1:   Rohrleitungsüberdeckung G4:   Umfeldnutzung G7: Überbauung

G2:   Standfestigkeit Boden G5:   Länge Rohleitung

G3:   Erreichbarkeit G6:   Erfordernis WRRL

* keine Anwendung auf   

Düker/Durchlässe

* Ind D: Nur Anwendung bei Potenzial zur Vernässungsflächen-/Standgewässerbildung 
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6. Wie beurteilen Sie auf der Grundlage Ihrer Erfahrungen aus der 

Vergangenheit die Möglichkeit der Kommunen die notwendigen 

Finanzmittel aufzubringen?

• Aus der Erfahrung des Sachverständigen heraus ist die Thematik immer 

noch nicht bei den Kommunen angekommen.

• Das Thema wird (bis auf wenige Ausnahmen) in hohem Maße unterschätzt. 

Problematisch ist, dass viele Kommunen eine angespannte Finanzlage 

aufweisen.

7. Welche Kostensteigerung wären für die Beitragszahler zu erwarten, wenn 

keine Unterstützung aus EU-, Bundes- oder Landesmittel erfolgen würde?

• Das kann der Sachverständige ohne eigene Untersuchungen nicht seriös 

beantworten.

• Vermutlich dürften aber mindestens Verdopplungen des notwendigen 

Beitragsaufkommens oder sogar noch größere Steigerungen im Raum 

stehen.
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8. Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, das gesamte Meliorationssystem der 

Agrarlandschaften Nordostdeutschlands mit öffentlichen Mittel aufrecht 

zu erhalten oder sollten Prioritäten gesetzt werden? Wenn ja, welche 

Prioritäten?

• Vorbemerkung: Das bestehende Meliorationssystem auf 

landwirtschaftlichen Nutzflächen muss trotz engen 

wasserwirtschaftlichen Zusammenhanges rechtlich von den 

Gewässern 2. Ordnung, damit auch den Rohrleitungen, getrennt 

betrachtet werden.

• Für Gewässer 2. Ordnung nach § 68 LWaG ist die öffentlich-rechtliche 

Verpflichtung der Gewässerunterhaltung gemäß § 39 WHG relevant, 

insbesondere in diesem Fall in Bezug auf § 39 Absatz 1 WHG: Sicherung 

eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Zum anderen besteht die 

öffentlich-rechtliche Gewässerausbauverpflichtung nach § 67 WHG 

bzw. § 68 LWaG.

• Die Melioration auf privaten Flächen ist privatrechtlicher Natur und die 

Einleitung der Dränagen, die im Regelfall aus Saugern und Sammlern (dies 

sind in die Gewässer einmündende Rohrleitungen) bestehen, in ein 

oberirdisches Gewässer gilt wasserrechtlich als Gemeingebrauch (§ 46 Abs. 

1 Satz 2 WHG). Dränageanlagen gelten gemeinhin nicht als Gewässer im 

Sinne des § 2 WHG.
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8. Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, das gesamte Meliorationssystem der 

Agrarlandschaften Nordostdeutschlands mit öffentlichen Mittel aufrecht 

zu erhalten oder sollten Prioritäten gesetzt werden? Wenn ja, welche 

Prioritäten?

• Insofern konzentriert sich der Aufwand für öffentliche Mittel auf die Frage 

von Ausbau und Unterhaltung von Gewässern im Sinne des § 2 WHG 

(1. und 2. Ordnung gemäß § 68 WHG). 

• Die Sinnhaftigkeit entsprechenden öffentlichen Mitteleinsatzes stellt 

sich also vor dem Hintergrund der rechtlichen Verpflichtungen gemäß 

§ 39 und § 67 WHG sowie unter besonderer Berücksichtigung von 

Artikel 1 a WRRL und § 6 WHG. 

• Wo möglich und sinnvoll (vgl. Antworten zu den anderen Fragen), sollten 

die bei Einschluss von Umwelt und Ressourcenkosten letztlich auch 

gesellschaftlich/volkswirtschaftlich kostenmindernden Möglichkeiten 

von Veränderungen in Bezug auf den Ausbauzustand und die 

Gewässerunterhaltung genutzt werden, um die Gewässer-, Natur, Boden-

und/oder Klimaschutzziele zu erreichen.



Institut für ökologische 

Forschung und Planung GmbH 

Institut für ökologische 

Forschung und Planung GmbH 

23

9. Wie sollte künftig mit ‚Nassstellen‘ auf Äckern und Wiesen aufgrund nicht 

mehr funktionsfähiger Meliorationsanlagen umgegangen werden? Sollten 

diese per se mit technischem Aufwand erneut trocken gelegt werden oder 

ist es sinnvoll, aus Sicht der künftigen Entwicklung des 

Wasserhaushaltes andere Wege zu gehen und wenn ja, welche?

• Die Frage der Funktionsfähigkeit von Meliorationsanlagen auf im 

Eigentum stehenden landwirtschaftlichen Flächen ist zunächst 

privatrechtlicher Natur (vgl. Antworten zu Frage 8).

• Im Zusammenhang des Auftretens von Nassstellen an Gewässern 2. 

Ordnung nach § 68 LWaG ist die öffentlich-rechtliche Verpflichtung der 

Gewässerunterhaltung gemäß § 39 WHG zu betonen, insbesondere in 

diesem Fall in Bezug auf § 39 Absatz 1 WHG: Sicherung eines 

ordnungsgemäßen Wasserabflusses.

• Im Sinne der komplexen Gewässer-, Natur, Boden- und/oder 

Klimaschutzziele ist es grundsätzlich zielführend, nach Möglichkeiten 

einer umweltschonenderen landwirtschaftlichen Produktion und 

entsprechenden Maßnahmen zu suchen. Hier sind bereits bei anderen 

Fragen Ausführungen getätigt worden. Die Sinnhaftigkeit einzelner 

Maßnahmen muss jedoch im Regelfall flächenscharf und damit 

individuell betrachtet werden.

• Mitentscheidend wird die notwendige Kompensation von 

Einkommensausfällen der Landwirte sein, s. a. Antworten zu Frage 10.
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10. Wie könnte das derzeitige bzw. künftige Agrarfördersystem Agrarbetriebe 

dafür belohnen, wenn sie mit dem Wasser wirtschaften, statt es auf dem 

schnellsten Wege aus der Landschaft abzuführen?

• Die genaue Ausgestaltung ist Aufgabe der Landespolitik. Es wird empfohlen, 

mindestens die o. g. Gesichtspunkte im Hinblick auf Gewässer-, Natur, 

Boden- und/oder Klimaschutzziele und das Maß der Umsetzung 

entsprechender Maßnahmen als Fördergrundlage zu nutzen.

• Herangezogen werden sollten hierfür auch:

 die Ergebnisse des öffentlichen Diskurses zu einer „Nationalen 

Wasserstrategie“ mit einer Vision 2050 sowie zahlreichen 

Kernbotschaften für eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung und 

entsprechende Daseinsvorsorge für den Menschen (BMU 2021),

 die nationalen Empfehlungen der Zukunftskommission Landwirtschaft 

im Hinblick auf entsprechende gesamtgesellschaftliche Aufgaben 

(Zukunftskommission Landwirtschaft 2021) sowie 

 entworfene „Zukunftsbilder“ und ein Zukunftsprogram des MV 

Zukunftsrates für die Jahre 2021-2003 (MV Zukunftsrat 2021).

BMU (2021): Kernbotschaften des Nationalen Wasserdialogs. – Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und nukleare Sicherheit [Hrsg.], 11 S.

Zukunftskommission Landwirtschaft (2021): Zukunft Landwirtschaft. Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

Empfehlungen der Zukunftskommission Landwirtschaft [Hrsg.], 187 S.

MV Zukunftsrat (2021): Zukunftsbilder und ein Zukunftsprogramm des MV Zukunftsrates für die Jahre 

2021-2003. – M V ZUKUNFTSRAT bei der Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern [Hrsg.], 59 S.
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10. Wie könnte das derzeitige bzw. künftige Agrarfördersystem Agrarbetriebe 

dafür belohnen, wenn sie mit dem Wasser wirtschaften, statt es auf dem 

schnellsten Wege aus der Landschaft abzuführen?

• Dabei kann und sollte sich die Bemessung an Nutzen-Kosten-Analysen, 

vorzugsweise am bilanziellen Gewinn von Ökosystemleistungen orientieren 

(Nutzen für den Menschen: versorgende, regulative, kulturelle und 

abiotische Ökosystemleistungen nach aktueller EU-Nomenklatur)

• Für die Ableitung, Bewertung und auch Quantifizierung (auch monetär) von 

Ökosystemleistungen bestehen hinreichende wissenschaftlich abgesicherte 

Methoden.


